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Gemeindeversammlung vom 12. November 2024 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die Ortsbür-
gergemeinden werden die Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversamm-
lung vom 12. November 2024 veröffentlicht. Sämtliche Beschlüsse unterliegen dem fakultati-
ven Referendum, welches von einem Fünftel der Stimmberechtigten (Ortsbürgergemeinde: 
einem Zehntel) innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung ergriffen werden kann. Für allfällige 
Referendumsbegehren können bei der Gemeindekanzlei Unterschriftenlisten unentgeltlich 
bezogen werden. Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Liste der Gemeinde-
kanzlei zur Vorprüfung des Wortlautes des Begehrens eingereicht werden. 
 
Ablauf der Referendumsfrist: 16. Dezember 2024 
 
 
A. EINWOHNERGEMEINDE 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024 

2. Genehmigung der Kreditabrechnung «Sanierung Bushaltestellen Bahnhof»  

3. Bewilligung eines anteilsmässigen Verpflichtungskredits von CHF 31'000.00 für die An-
schaffung eines neuen Schliesssystems für die Zivilschutzorganisation aargauSüd 

4. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 3'100'000.00 für den Neubau des Dop-
pelkindergartens Neumatt 

5. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 735'000.00 für die Umrüstung der Kan-
delaber auf LED-Technik 

6. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 563'000.00 für die Sanierung der Euro-
pastrasse Ost mit Neubau der Strassenentwässerung und Erneuerung der Trinkwasser-
leitung 

7. Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 514'000.00 für den Neubau der Park-
platzanlage Moos mit Anbindung an die Mellastrasse und die Unterwerkstrasse 

8. Genehmigung des Budgets 2025 mit einem Steuerfuss von 115 % 

 
 
B. ORTSBÜRGERGEMEINDE 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2024 

2. Genehmigung des Budgets 2025 
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